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I.
Mit dem im Bezug genannten Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
(ARS) Nr. 21/2020 wurden die „Technischen Prüfvorschriften für Textur-
messungen im Verkehrswegebau; Teil: Zirkulares Texturmessverfahren
(ZTM)“, Ausgabe 2020 (TP Textur-StB (ZTM) 20) eingeführt.
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Diese Technischen Prüfvorschriften enthalten alle Angaben und Rege-
lungen zur Durchführung und Auswertung von Prüfungen auf dichten,
isotropen Oberflächen. Für gegrindete Oberflächen sind ergänzende Re-
gelungen erforderlich, die bisher nicht Bestandteil dieser Technischen
Prüfvorschrift waren.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Grindingverfahrens zum Textur-
grinding nach dem „Merkblatt Texturgrinding“, Ausgabe 2023 (M TG 23)
wurden qualitätssichernde Maßnahmen zur Erzielung der Texturausprä-
gung erforderlich. Hierzu wurde die Anwendung des ZTM Prüfverfah-
rens als messtechnischer Nachweis der geforderten Eigenschaften der
Grindingtextur umfassend untersucht.

Aufgrund der über zehnjährigen Erfahrungen mit diesem Prüfverfahren,
auch auf gegrindeten Oberflächen, werden mit diesem ARS die ergän-
zenden Regelungen in die TP Textur-StB (ZTM) 20 aufgenommen.

II.

Gegenüber den TP Textur-StB (ZTM) 20 werden die nachfolgenden Än-
derungen eingeführt:

Abschnitt 1 Allgemeines, Absatz 5:
Das zirkulare Texturmessverfahren (ZTM) liefert eine linienhafte, örtlich
begrenzte Information über die Makrotextur der Oberfläche. Das so ge-
nannte ZTM-Verfahren gemäß dieser TP kann auf dichten, isotropen
Oberflächen wie auch auf gegrindeten Oberflächen angewendet werden.
Für andere Oberflächen, z. B. offenporige Deckschichten oder auch ge-
rindete Oberflächen, sind ergänzende Regelungen notwendig, die nicht
Bestandteil dieser TP sind.

Abschnitt 8.4 Messergebnis und Abgabewert, Absatz 2
„Für 100-m-Abschnitte gilt:
Das Messergebnis wird innerhalb des Auswerteabschnittes als Mittelwert
aus 5, 10 oder 20 Einzelmessungen in der rechten Rollspur gebildet (s.
Abschnitt 6.1). Bei Betondecken, mit Ausnahme gegrindeter Oberflä-
chen, ist im Neuzustand abweichend davon die Messung stets in der
Plattenmitte durchzuführen. Auf gegrindeten Oberflächen ist alle 100 m,
mit zehn gleichmäßig quer zur Fahrbahn angeordneten Einzelmessun-
gen in der rechten Rollspur, die Grindingbahn ggf. inklusiv möglicher
Überlappungsbereiche zwischen benachbarten Grindingbahnen zu er-
fassen.




